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RS Vwgh 1990/6/26 90/05/0027
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1;

Rechtssatz

Der Hinweis auf Einwendungen betre5end einen anderen Umbau auf derselben Liegenschaft und die ausdrückliche

Aufrechterhaltung dieser Einwendungen stellt gleichsam eine Wiederholung bereits vorgebrachter Einwendungen dar.

Sie sind nicht präkludiert.
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